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Hessisches Datenschutz- und Informationsfreiheitsgesetz (HDSIG)
hier: Anspruchauf Informationszugang

Ihre Anfrage zum Förderantrag der Gesamtschule Geistal zur Hochbegabten-
förderung

Sehr geehrter Herr Schröder,

über die gemeinnützige Plattform „Frag den Staat“ haben Sie mittels E-Mail am

16. April 2019 einen Antrag auf Informationszugang nach $8 80 ff. HDSIG gestellt. Sie

erbitten Zugang zum Förderantrag der Gesamtschule Geistal zur Hochbegabten-

förderung.

Ihrem Antrag wird überwiegend stattgegeben. Da Passagen des Förderantrages

personenbezogeneDaten enthalten, können diese nach $ 83 i.V.m. 8 22 Abs. 2 Nr. 2

HDSIG nicht zugänglich gemacht werden. Aufgrund der schutzwürdigenInteressen der

betroffenen Personenist eine Datenübermittlung.an nicht-öffentliche Stellen unzulässig.

Auch gibt es keine Anhaltspunkte für ein berechtigtes Interesse Ihrerseits an der

Veröffentlichung. Dementsprechend wurden die personenbezogenen Daten im

Dokument geschwärzt. Der überwiegende Teil des Förderantrages unterfällt jedoch

Ihrem Zugangsanspruch.Eine Kopie des Förderantrags erhalten Sie in der Anlage.

Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass es für die Bearbeitung Ihres Antrags erforderlich

ist, die personenbezogenen Daten zu Ihrer Person zu verarbeiten. Ihre personen-
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bezogenenDatenwerdenim Rahmendes Verfahrensnach$$ 80 ff.HDSIG nurund

ausschließlichzudem ZweckderBearbeitungdesAntrags,zudem dieDatenübermittelt

wurden, verarbeitet.Die Daten werden bei der HessischenZentralefür

Datenverarbeitunggespeichertund nurfürdieBearbeitungIhresAnliegensvonden

fachlichzuständigenPersonenverwendet.Siehabenausdrücklicherklärt,dassSienicht

einverstandensind,dassIhremitgeteiltenDatenzuIhrerPersonanDritteweitergeleitet

werden. Eine Datenweiterleitung— über die o. g. Speicherungbeider Hessischen

ZentralefürDatenverarbeitunghinausgehend- istzurBearbeitungIhresAntragsauch

nichterforderlich.

WeitereausführlicheHinweisezum DatenschutzfindenSieinden Datenschutzhinweisen

des HessischenKultusministeriums_(https://kultusministerium.hessen.de/datenschutz-

hinweise-hessisches-kultusministerium).

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesenBescheidkanninnerhalbeinesMonatsnachseinerBekanntgabeKlage

beim VerwaltungsgerichtWiesbaden,MainzerStraße124,65189 Wiesbaden,schriftlich

oderzurNiederschriftdes UrkundsbeamtenderGeschäftsstelleerhobenwerden.Die

KlagemussdenKläger,alsBeklagtendasLandHessen,vertretendurchdasHessische

Kultusministerium,und den Streitgegenstandbezeichnen.Sie solleinenbestimmten

Antragenthalten.DiezurBegründungdienendenTatsachensollenangegebenwerden.

DervorliegendeBescheidsollinUrschriftoderinAbschriftbeigefügtwerden. |

MitfreundlichenGrüßen
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